
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und der

der Pestalozzi-Stiftung Hamburg

wird folgende

Vereinbarung nach 78b SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

Diese Vereinbarung regelt die von der Pestalozzi-Stiftung Hamburg, Brennerstraße 76, 20099 Hamburg

- im folgenden Einrichtungsträger genannt - in Erziehungsstellen zu erbringende Leistung nach $$ 34,

41SGB Vlllund deren Vergütung.

2. Leistung

2.1. Die Leistungen werden nach Maßgabe derallgemein anerkannten Fachstandards und ordnungs-

rechtlicher Bestimmungen sowie der vereinbarten personellen Ausstattung erbracht. lnhalt, Umfang und

Qualität der Leistungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewährleistet

ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen

nicht überschreiten. Näheres ist der als Anlage 1 beigefügten Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

2.2. Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt, die

nicht wegen einer der in g 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden sind.

Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass und in regelmäßigen

Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach S 30 Abs. 1 des

Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer

unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person

wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafuerfolgung

eingeleitet worden sind.

2.3. Nach g 8a SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung für ein

Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte das

Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies, bei der Kenntnis

von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar wahzunehmen und / oder das

zuständige Jugendamt unverzüglich zu informieren.

3. Vergütung

3.1. Es werden zwei Vergütungszeiträume vereinbart:

Für den Vereinbarungszeitraum 01.06.2026 - 31.08.2026 beträgt die Gesamtvergütung
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€ 172,52 pro Person/Tag

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

. ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- und Sachkosten der

Betreuung und Versorgung in Höhe von

€ 159,04 pro Person/Tag

. sowie ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlagevermögens zur

Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten (Abschreibungen, Darlehenszinsen, Mieten, Pachten

und Leasinggebühren) in Höhe von

€ 13,48 pro Person/Tag

Für den Vereinbarungszeitraum ab dem 01.09.2026 beträgt die Gesamtvergütung

G 177,17 pro Person/Tag

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

. ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- und Sachkosten der

Betreuung und Versorgung in Höhe von

€ 163,69 Pro Person/Tag

. sowie ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlagevermögens zur

Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten (Abschreibungen, Darlehenszinsen, Mieten, Pachten

und Leasinggebühren) in Höhe von

€ 13,48 pro Person/Tag

Einzelheiten zur Ermittlung und Zusammensetzung der genannten Pauschalen sind dem als Anlage 2

beigefügten Berechnungsblatt zu entnehmen.

3.2. Mit der o.g. Vergütung sind alle bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Personal-, Sach-

und lnvestitionskosten abgegolten. Die Berechnungsgrundlagen der genannten Vergütung sind dem

beigefügten Berechnungsbogen (Anlag e 2) zu entnehmen.

3.3. Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn sie vom zuständigen öffentlichen Träger der Jugendhilfe

im Einzelfall bewilligt wurde.

4. Prüfungsvereinbarung, Qualitätsentwicklung und Dokumentation

4.1 Die Grundsä2e und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie

Bestimmungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem im

Betriebserlaubnisverfahren nach $ 45 SGB Vlll getroffenen Regelungen ab. Sollten sich Anhaltspunkte

ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung

begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öffentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung

weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur

Verfügung und erteilt auf Anfrage erforderliche Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel

für die Zukunft einvernehmlich abzustellen.
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4.2 Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe das Recht zu einer angemeldeten

Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminiert.

4.3 Ferner erstellt der Einrichtungsträger einen Bericht entsprechend der Rahmenvereinbarung zur

Qualitätsentwicklung nach $ 78b Abs. 1 Nr. 3 SGB Vlll in Verbindung mit $ 8 Landesrahmenvertrag

SGB Vlll. Diese Berichte werden dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe jeweils zum31. März

eines Jahres vorgelegt und gehen gezielt auf die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität ein.

Zukünftige Ergebnisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf

das Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen dabei berücksichtigt werden.

5. Vereinbarungszeitraum

5.1. Die Vereinbarung gilt ab dem 01.06.2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten

auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

5.2. Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es einer

schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der in 5.1. genannten Mindestlaufzeit und einer

Kündigungsfrist von 3 Monaten für die Leistungsvereinbarung, bzw. 6 Wochen für die

Vergütungsverein barung.

5.3. Eine Anderung der Vereinbarung während der Vereinbarungslau2eit ist nur zulässig, wenn

unvorhersehbare und wesentliche Veränderungen der der Vereinbarung zugrundeliegenden Annahmen

eintreten, die für eine oder beide Vereinbarungspartner das Festhalten an der Vereinbarung unzumutbar

machen.

6. Sonstiges

6.1. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vereinbarung verlieren die übrigen Bestimmungen ihre

Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vereinbarungsparteien durch eine wirksame

zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahekommt. lm Übrigen gelten die

Vorschriften der gg 53 ff. des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen

Vertrag.

6.2. Der Einrichtungsträger bestätigt die Anwendung des Tarifuertrags ,,Arbeitsvertrags-Richtlinien für

Einrichtungen der Diakonie Deutschland" (AVR.DD) und verpflichtet sich, die im Vertragsentgelt

enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an sein Betreuungspersonal weitezuleiten. Der

Leistungserbringer erklärt sich bereit, die gezahlten Gehälter nach den Anforderungen des Trägers der

öffentlichen Jugendhilfe nachzuweisen.

6.3. Alle Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung.

6.4. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorliegen der

gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG im elektronischen

lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag

Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.
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Geschlossen: Bremen, im April2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration

Einrichtungsträger

lm Auftrag:


